
INTERESSENVERTRETUNG

FACHVERBAND

Der neue KV – ein Erfolg
Der neue Kollektivvertrag bringt Erleichterungen für Tankstellenbetreiber und Mitarbeiter.

Ein toller Abschluss ist dem Fachver-
band der Garagen-, Tankstellen- und
Servicestationen bei den Kollektivver-

trags-Verhandlungen für die kommenden
Jahre gelungen. Es gab in der Vergangenheit
oftmals massive Einwände seitens des Ar-
beitsinspektorates betreffend der Verlänge-
rung der Normalarbeitszeit bei Arbeitsbe -
reitschaft. Deshalb war es uns wichtig ein
neues, zusätzliches Schichtmodell für den
Kol lektivvertrag Garagen und Tankstellen zu
verhandeln. Im Gegenzug haben wir der For-
derung der Gewerkschaft, die schrittweise
Anhebung auf 1.300 Euro Mindestlohn in drei
Jahresstufen zugestimmt. Das neue Schicht-
modell ist eine große Erleichterung für alle
TankstellenpartnerInnen die eine 12 Stunden-
schicht im Betrieb haben. Aber auch alle Mit-
arbeiterInnen profitieren von der neuen Lö-
sung. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle, die an diesem Abschluss mit-
gearbeitet haben. Ihr Werner Sackl

Erläuterungen zum KV
Schichtarbeit ist die regelmäßige geplan-
te Abfolge von Normalarbeitszeiten am sel-
ben Arbeitsplatz. Voraussetzung ist, dass
sich mehrere Arbeitnehmer am selben Ar-
beitsplatz abwechseln. Überlappende Ar-
beitszeiten stellen Schichtarbeit dar, wenn
es sich um geringe Überlappungen han-
delt. Das Grundmerkmal der Schichtarbeit,
dass sich mehrere Arbeitnehmer/innen auf
einem Arbeitsplatz – wenn auch nicht naht-
los – abwechseln, muss gegeben sein.
Beispiel: Schichten von 6.00 bis 14.00
Uhr und von 12.00 bis 20.00 Uhr, Überlap-
pungen im Zeitraum 12.00 bis 14.00 Uhr, es
liegt trotzdem Schichtarbeit vor. Auf die Be-
zeichnung kommt es nicht an.
Schichtplan: Bei Schichtarbeit muss ein
Schichtplan erstellt werden (§ 4a Abs. 1
AZG). Die Mitwirkungsrechte des Betriebs-
rates nach dem Arbeitsverfassungsgesetz
sind zu beachten. Bei Einführung der durch-
laufenden mehrschichtigen Arbeitsweise

(Schichtarbeit an 5 oder 6 Werktagen) ist
der Schichtplan dem Arbeitsinspektorat zu
übermitteln (§ 11 Abs. 8 AZG).
Die ttägliche Normalarbeitszeit darf
zwölf Stunden nicht überschreiten. Die wwö-
chentliche Normalarbeitszeit darf inner-
halb des Schichtturnus auf 48 Stunden aus-
gedehnt werden. Innerhalb des Schichttur-
nus von maximal 4 Wochen (Schichtturnus
ist der Zeitraum, nach dessen Ablauf diesel-
be Abfolge der Schichten wieder von neuem
beginnt) muss jedoch eine durchschnittliche
Wochennormalarbeitszeit von 40 Stunden
erreicht werden. Die Verteilung der wö-
chentlichen Normalarbeitszeit auf die einzel-
nen Wochentage ist für den Schichtturnus
zu planen und im Wege des Schichtplans im
Voraus festzulegen. Die Planung hat so zu
erfolgen, dass die zulässige Wochennormal-
arbeitszeit nicht überschritten wird. 
Zusätzlich zur wöchentlichen Normalar-
beitszeit (Normalarbeitszeit plus Überstun-
den) ist die Leistung von Überstunden zu-
lässig. Die maximale wöchentliche Ge-
samtarbeitszeit beträgt 50 Stunden.
Beispiel: Eingeteilte wöchentliche Normal-
arbeitszeit gemäß Schichtplan: 48 Stunden.
Tatsächlich geleistete wöchentliche Gesamt-
arbeitszeit: 50 Stunden. In diesem Fall liegen
2 Überstunden vor. Bei der Planung der
Schichtarbeit ist auf die Einhaltung und Auf-
zeichnung der kollektivvertraglichen RRuhe-
pause von 1 Stunde (teilbar in z.B. 2 x 30 min)
besonders Bedacht zu nehmen. Vorausset-
zung für eine Ruhepause ist, dass der/die Ar-
beitnehmer/in während der Ruhepause den
Betrieb verlassen und die Ruhepause seinen
Vorstellungen entsprechend als Freizeit nut-
zen kann. VVorsicht: Da eine Ruhepause
nach spätestens sechsstündiger Tagesar-
beitszeit gemacht werden muss, ist bei An-
wesenheit nur eines Arbeitnehmers für eine
Ersatzkraft zu sorgen, welche die Vertretung
des pausierenden Arbeitnehmers während
der Pause übernehmen kann. Dies sollte im
Schichtplan zu Beweiszwecken vermerkt

werden. Da der
Schichtplan dem
Arbeitsinspektorat
übermittelt wer-
den muss ist mit
rigorosen Kontrol-
len zu rechnen!
Voraussetzung für
Zulässigkeit der
Schichtarbeit ist
die Feststellung
der aarbeitsmedi-
zinischen Unbedenklichkeit der Schichtar-
beit durch einen Arbeitsmediziner. Diese
Feststellung kann nur für den konkreten Be-
trieb erfolgen! In Betrieben mit Betriebsrat
muss auf dessen Verlangen ein weiterer, ein-
vernehmlich bestellter Arbeitsmediziner bei-
gezogen werden. In betriebsratslosen Betrie-
ben kann die Beurteilung durch einen weite-
ren Arbeitsmediziner von der Mehrheit der
betroffenen Arbeitnehmer verlangt werden.
Die FFeststellung der Unbedenklichkeit
kann durch jede/n Arzt/Ärztin mit arbeitsme-
dizinischer Ausbildung, erfolgen. Es beste-
hen folgende Möglichkeiten: BBetriebseige-
ne Arbeitsmediziner/innen im Rahmen eines
Arbeitsverhältnisses; eexterner Arbeitsme-
diziner (siehe z.B. www.aerztekammer.at);
Arbeitsmedizinisches Zentrum; PPrä ven -
tionszentrum der zuständigen AUVA für al-
le Arbeitsstätten bis 50 Arbeitnehmer.
Das Gesetz schreibt nicht vor, wie die Ar-
beitsmediziner die Unbedenklichkeit fest-
zustellen haben. Es handelt sich dabei
 jedenfalls nicht um eine individuelle Unter-
suchung jedes einzelnen Arbeitnehmers,
sondern um eine tätigkeitsspezifische Be -
wertung der jeweiligen Arbeitsbedingun-
gen und des Arbeitsumfeldes im konkreten
Betrieb. VVorsicht: Dies schließt nicht aus,
dass in der Beurteilung durch den Arbeits-
mediziner bestimmte Arbeitnehmer/innen
auf Grund gesundheitlicher Einschränkun-
gen von Schichteinsätzen generell ausge-
schlossen werden. ■
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Von Obmann
Komm.-R. Werner Sackl 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


